
 

Exposé  

zur Veräußerung der Liegenschaft 

Theaterplatz Norderney (Bereich Haus der Insel) 

- Teilnahmewettbewerb und Bieterverfahren - 

Stand: 07.07.2010 

 

 

1. Zielsetzung/Vorbemerkungen 

Die zu entwickelnde Liegenschaft befindet auf der Insel Norderney. Die Stadt Norderney ist 

anerkanntes Nordseeheilbad. 

 

Die Wirtschaftsbetriebe Norderney GmbH suchen einen Investor oder mehrere Investoren, die 

die Liegenschaft von der Wirtschaftsbetriebe Norderney GmbH kauft und unter Berücksichti-

gung der im Weiteren beschriebenen städtebaulichen Zielvorstellungen der Stadt Norderney 

auf dieser Liegenschaft eine Neubebauung errichtet und betreibt/betreiben lässt oder als eine 

solche vermarktet. 

 

·  Ausgangssituation 

Die Wirtschaftsbetriebe Norderney GmbH (WBN) der Stadt Norderney ist Eigentümerin 

der Liegenschaft Flur 09, Flurstück 39/02, auf Norderney. Das Grundstück ist bebaut mit 

dem historischen, denkmalgeschützten Kurtheater sowie dem Konferenz- und Veranstal-

tungsgebäude „Haus der Insel“ aus der Mitte der 70er Jahre. 

Die Gremien der Stadt Norderney haben festgestellt, dass sich das Gebäude mit den vor-

handenen Funktionen und Strukturen nicht wirtschaftlich betreiben und der aufgelaufene 

Sanierungsstau sich nicht erwirtschaften lässt. Das maßstabsprengende Gebäudevolumen 

entspricht aus heutiger Sicht nicht mehr den städtebaulichen Zielvorstellungen von Urba-

nität und Belebung des öffentlichen Raumes. 
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Städtebauliche Struktur 2010 

 

·  Städtebauliche Ziele 

Die Stadt Norderney sowie die städtischen Gesellschaften WBN und Staatsbad Norderney 

GmbH (SBN) mit ihren jeweiligen Beschlussorganen Rat und Aufsichtsräten haben nun-

mehr die Neubeordnung des Bereiches des Haus der Insel zwischen Kurtheater, Adolfs-

reihe und Gartenstraße beschlossen. 

 

Stadtplan 1912 
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Ziel der Neuordnung ist die Rekonstruktion des Areals zu den ehemals vorhandenen 

blockartigen Strukturen. Die Straßenfluchten Adolfsreihe, Wedelstraße, Bäckerstraße, 

Herrenpfad und Gartenstraße sollen aufgenommen und fortgeführt werden.  

 

Es ist beabsichtigt, die seinerzeit vorhandene Dichte des Areals um die vormalige Nut-

zung Hotel Deutsches Haus, Ebelings Hotel und Restaurant Richter (s. Stadtplan 1912) 

wieder herzustellen. Hierzu sollen im Bauleitplanverfahren die Tiefe der Grenzabstands-

flächen der Gebäude untereinander auf 0,5 H reduziert werden. 

 

Weiterhin soll eine optische und funktionale Anbindung in Richtung Kurplatz und das 

Conversationshaus realisiert werden. Die Planungsgruppe AIP/Brune/Janssen hat hierzu 

2008 / 09 ein städtebauliches Konzept entwickelt, das Grundlage der weiteren Entwick-

lung sein soll. 

 

  
Konzept AIP / Brune / Janssen 2009  

 

Städtebauliches Ziel ist es, vor dem Kurtheater einen urbanen Platz entstehen zu lassen.  

Um die Abfolge der unterschiedlichen Charaktere des öffentlichen Raumes im Kurzent-

rum erlebbar zu machen ist die Ausbildung einer Sicht- und Wegeachse zwischen Conver-

sationshaus und Kurtheater ausdrücklich gefordert. 

 

Der neu entstehende Theaterplatz soll die Funktionen Aufenthalt, Gastronomie, Wochen-

markt, Veranstaltungen aufnehmen. Um einen attraktiven, belebten Platzraum zu schaffen, 
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müssen die Erdgeschossnutzungen der geplanten Bebauung geeignet sein, in den öffentli-

chen Raum auszustrahlen. 

Die Erdgeschossnutzung der neuen Bebauung sollte darüber hinaus in der Form von 

hochwertigen Geschäften, Restaurants, Hotellobby etc. öffentlich zugänglich sein. Nicht-

öffentliche Nutzungen werden grundsätzlich ausgeschlossen. 

 

Die nachfolgenden Skizzen geben die grundsätzlich gewünschte architektonische Gestalt 

und Prägung wieder: 

 
Skizzen AIP / Brune / Janssen 2010 

 

Auf der Nordseite der geplanten Bebauung soll im Kreuzungsbereich Herrenpfad und 

Gartenstraße die verkehrliche Situation entzerrt werden. Aus diesem Grunde wurde als 

nördliche Begrenzung die Verlängerung der Bäcker- bzw. der Gartenstraße festgelegt. Ei-

ne Überschreitung des dargestellten Zuschnitts der Lose 3 und 4 ist denkbar, muss jedoch 

durch dass vorgestellte Konzept begründet sein. 

 

·  Nutzung 

Der Schwerpunkt künftiger Nutzung soll eindeutig im gewerblichen Bereich liegen.  

Die Grundstücke sollen für Hotelnutzungen im 3* plus/ 4* Segment nutzbar gemacht 

werden. Je nach Ausrichtung können unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden. 

Im Zusammenhang mit der Aufgabe des Haus der Insel werden jedoch besonders die 

Themen Tagung und Veranstaltungssaal auf der Insel neu zu besetzen sein. Dies gilt auch 

für Angebote zur Freizeitgestaltung. 

Ein vielfältiges, hochwertiges platzbezogenes Gastronomieangebot soll Teil der Planung 

sein. Ggfs. kann sich eine solche Nutzung auch in Richtung der Grünflächen entlang der 

Bülowallee entwickeln. 
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Einzelhandelsstrukturen sollten im Nutzungskonzept nur eine ergänzende, untergeordnete 

Rolle einnehmen. In Frage käme lediglich die Integration kleinteiliger, hochwertiger An-

gebote, also keine großräumigen Märkte. 

 

·  Architektur 

An die neu zu planende Bebauung werden hohe gestalterische Anforderungen gestellt. Da 

die neue Bebauung die Fassung des neuen „Theaterplatzes“ darstellt, muss sie von der 

Wertigkeit dem Theaterbau entsprechen, ohne jedoch von diesem abzulenken. Der 

Grundgedanke der Neuordnung basiert auf der Rekonstruktion der städtebaulichen Struk-

tur zu Beginn des vorigen Jahrhunderts. Eine Gestaltung, die sich an der sog. „Bäderarchi-

tektur“ orientiert und Elemente aufnimmt – und ggf. neu interpretiert - sind demzufolge 

ausdrücklich gewünscht. Der Baukörper sollte die passende Balance zwischen Moderne 

und klassizistischer, inseltypischer Bäderarchitektur widerspiegeln. Er soll sich ferner 

harmonisch in das vorhandene, traditionelle Kurplatzensemble einfügen. Angelehnt an die 

historische Struktur soll bewusst eine Dichte erzeugt werden. Aufgrund des stadtbildprä-

genden Charakters des neu zu planenden Gebäudes wird erwartet, dass das Leitbild einer 

nachhaltigen und energiesparenden Planung verfolgt wird. 

Bezüglich der Verteilung der Baumassen wird davon ausgegangen, dass der Bereich zur 

Gartenstraße nach Norden hin in bis zu dreigeschossiger Bauweise (+ Dach) ausgeführt 

wird. Nach Süden hin sollte die Geschossigkeit abfallen. 

 

·  Zeitliche Vorstellungen 

Die Auswertung der Ausschreibung, die daraus folgenden Verhandlungen, der Verkauf, 

der Abschluss eines städtebaulichen Vertrages sowie die Entwicklung eines vorhabenbe-

zogenen Bebauungsplans sollen bis Herbst 2011 abgeschlossen sein. Zum 31.10.2011 en-

det die heutige Nutzung des Haus der Insel. Mit den Arbeiten soll unmittelbar im 

Herbst 2011 begonnen werden. Die Bautätigkeit sollte keinesfalls länger als zwei Jahre 

andauern. 

 

Über den Kaufvertrag der Liegenschaft hinaus ist im Rahmen des Bauleitplanverfahrens zur 

Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes zwischen dem/n Investor/en und der 

Stadt Norderney ein Städtebaulicher Vertrag abzuschließen.  
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Der Verkauf der Liegenschaft erfolgt in Anlehnung an ein Verhandlungsverfahren mit vorge-

schaltetem Teilnahmewettbewerb im Wege eines Ausschreibungsverfahrens. 

 

Das vorliegende Exposé regelt den Teilnahmewettbewerb und die in diesem Verfahrensstadi-

um notwendigen Inhalte und Anforderungen. Es bietet insbesondere einen Überblick über 

- die zu veräußernde Liegenschaft; 

- die damit in Zusammenhang stehenden, von der Wirtschaftsbetriebe Norderney GmbH 

und der Stadt Norderney formulierten formalen, nutzungsstrukturellen, städtebauli-

chen, stadtgestalterischen, architektonischen sowie vertraglichen und liegenschaftli-

chen Anforderungen und Leistungen; 

- die Struktur und den Ablauf des Veräußerungsverfahrens. 

 

Nach Abschluss des Teilnahmewettbewerbs werden höchstens drei geeignete Bewerber je Los 

zur Abgabe eines Angebots aufgefordert. Nicht berücksichtigte Bewerber werden schriftlich 

über ihr Ausscheiden informiert. 

 

Die Wirtschaftsbetriebe Norderney GmbH als Auftraggeberin weist darauf hin, dass die Ver-

gabeunterlagen und die einsehbaren Unterlagen unbeabsichtigt eventuell unzutreffende 

und/oder unvollständige Angaben enthalten können. Die Wirtschaftsbetriebe Norderney 

GmbH übernimmt hierfür – unbeschadet rechtlicher Regelungen – keine Garantie oder Ge-

währleistung. Die Bieter müssen sich über die bestehenden Gegebenheiten sowie über die zu 

erbringenden Leistungen selbst informieren und die Angaben entsprechend überprüfen. 

 

Die Bewerber bzw. Bieter sind verpflichtet, etwaige Unklarheiten unverzüglich gegenüber der 

Wirtschaftsbetriebe Norderney GmbH schriftlich anzuzeigen. Die Wirtschaftsbetriebe Nor-

derney GmbH behält sich ausdrücklich vor, die in diesen Teilnahmeunterlagen enthaltenen 

allgemeinen Informationen zu dem geplanten Vorhaben und Verfahren im weiteren Vergabe-

verfahren zu präzisieren, zu ergänzen oder abzuändern.  

 

2. Allgemeine Informationen zur Entwicklung der Stadt Norderney 

Das Nordseeheilbad Norderney wurde 1797 gegründet. Etwa ein Fünftel der Inselfläche ist 

bebaut. Die bebauten Ortsteile der Insel liegen in enger Nachbarschaft im Westen der Insel. 

Norderney zählt ca. 6.000 Einwohner. Hinzu kommen ca. 4.000 Personen, die mit Neben-
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wohnsitz gemeldet sind. In der Hauptsaison halten sich ca. 30.000 Personen auf der Insel auf, 

mit Tagesgästen bis zu 40.000. 

 

Die Insel Norderney ist flächenmäßig die zweitgrößte ostfriesische Insel mit 14 km Länge und 

maximal 2,7 km Breite. Sie liegt ca. 6 km vom Festland entfernt und kann per Flugzeug oder 

mit der Fähre ab Norddeich-Mole erreicht werden. Dort endet auch direkt ein Anschluss der 

Deutschen Bundesbahn. Die unbebauten Flächen der Insel sind Grünflächen, Salzwiesen, Dü-

nen und Strände. 

 

Der besondere Reiz der Insel ergibt sich zum einen aus der Urbanität der Stadt Norderney 

sowie zum anderen aus der kontrastreichen Naturlandschaft der Insel, den Schutzgebieten und 

der Flora und Fauna innerhalb des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer. Im Juni 

2009 wurde das Wattenmeer vom Welterbe-Komitee zum UNESCO-Weltnaturerbe ernannt. 

Ca. 420.000 Übernachtungsgäste und 3,2 Mio. Übernachtungen p.a. machen Norderney zu 

einer der erfolgreichsten top-touristischen Destinationen in Niedersachsen und an der Nord-

see. Die Insel verfügt über einen lebendigen Stadtkern mit einer abwechslungsreichen gastro-

nomischen Vielfalt und einer ansprechenden Einzelhandelsstruktur.  

 

Die Insel Norderney ist verkehrlich wie folgt angebunden:  

·  Fährverkehr: Tideunabhängige Verbindung Norddeich-Norderney, stündlich im Som-

mer, ca. alle zwei Stunden im Winter;  

·  Autoverkehr: Aus westlicher Richtung über die A2 und die A31 Richtung Em-

den/Norddeich; aus östlicher Richtung über die A28 und die A31 Richtung Em-

den/Norddeich; aus südlicher Richtung über die A1/Ausfahrt Cloppenburg, Weiter-

fahrt über B 72 und B 70 bis Norddeich; von Norddeich-Mole aus direkter Fähran-

schluss (s.o.); 

·  Bahnverkehr: Regio- und Intercity-Verbindungen bis Bahnsteig Norddeich Mole, von 

dort direkter Fähranschluss (s.o.); 

·  Flugverkehr: Die Insel kann von allen deutschen Flughäfen angeflogen werden; u.a. 

regelmäßige Flüge von den Flughäfen Hamburg, Emden und Norddeich/Norden. 
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3. Grundstücke und Standort 

3.1 Städtebauliche Einbindung 

Die Liegenschaft „Theaterplatz Norderney (Bereich Haus der Insel)“ zeichnet sich durch ihre 

hohe Lagequalität aus. Sie befindet sich angrenzend an das historische Kurareal inmitten des 

Stadtzentrums der Insel Norderney. Die Liegenschaft gehört zum Kern der touristischen Inf-

rastruktur (s. Anlage 3). 

 

Das zentrale Kurareal der Insel Norderney wird gebildet durch den historischen Kurplatz, das 

„Conversationshaus Norderney“, das „Kurhotel“, das Basargebäude und das Bade:haus. Un-

mittelbar an dieses Areal schließt im nordöstlichen Bereich die zum Verkauf stehende Lie-

genschaft an. Sie ist eingebunden durch ortstypische Bebauung und Nutzung (Wohnen und in 

geringerem Umfang Gastronomie sowie Einzelhandel) sowie durch das Kurtheater und süd-

lich daran angrenzend den weitläufigen Kurpark.  

Das Westbad liegt ca. 400 m entfernt, 500 m sind es bis zum Nordstrand. Durch die angren-

zende Bülowallee wird die Innenstadt vom Hafen her erschlossen. Das Netz der Fußgänger-

zonen mit vielfältigem Einzelhandel schließt sich an. 

Die verkehrliche Anbindung/Erschließung der Liegenschaft erfolgt über die Janusstraße. Von 

dort aus weiter entweder in die Stichstraße Am Kurtheater oder Gartenstraße in die Adolfsrei-

he. Auf Norderney ist der Autoverkehr grundsätzlich ganzjährig zugelassen. Aufgrund des 

Kurortcharakters und zur Erhaltung des Erholungswertes unterliegt das Stadtgebiet allerdings 

saisonalen Verkehrsbeschränkungen. Das Autofahren ist nur bei Vorliegen bestimmter Vor-

aussetzungen als Ausnahme möglich. In der Nähe der Liegenschaft befinden sich öffentliche 

Parkplätze (Marienstraße). Die Liegenschaft befindet sich an einer Linie des ÖPNV. Durch 

Taxen kann das Grundstück ganzjährig angefahren werden. 

 

3.2 Planungsrechtliche Situation 

3.2.1 Planungsrechtliche Grundlagen 

Aus dem Flächennutzungsplan von 1974 heraus wurde in der 80er Jahren der Bebauungsplan 

Nr. 31 – Haus der Insel – entwickelt, der als zentrale Planung das heute noch auf der Liegen-

schaft aufstehende Tagungs- und Veranstaltungszentrum „Haus der Insel“ beinhaltet. Die 

Stadt Norderney hat beschlossen, sich in diesem innerstädtischen Gebiet neu zeitgemäß auf-

zustellen. Dafür ist projektbegleitend die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebbauungs-
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planes erforderlich. Die ein Verfahren einleitenden Beschlüsse werden in nächster Zeit ge-

fasst. 

Die grundlegenden städtebaulichen Vorstellungen gehen aus den weiteren Ausführungen der 

Ausschreibung hervor. Zentrales Thema wird die Herausbildung eines neuen Theaterplatzes 

um das Kurtheater sein. Daraus ergeben sich Ansprüche an die künftig umgebende Architek-

tur und Nutzung. 

 

3.2.2 Sonstige geforderte Bindungen/Verpflichtungen  

Es gilt in Bezug auf sonstige geforderte Bindungen/Verpflichtungen Folgendes:  

 

·  Zusätzlich zum Grundstückskaufpreis sind vom Käufer noch pauschalierte Beträge für 

Nebenkosten und für Infrastrukturmaßnahmen zu entrichten. So müssen die Vorleis-

tungen des Verkäufers, die bis zur Erfüllung des Grundstückskaufvertrages angefallen 

sind bzw. anfallen, berücksichtigt werden. Dies betrifft z.B. die Verlegung der Wär-

meleitungen. Zudem wird erwartet, dass sich der Käufer an weiteren notwendigen Inf-

rastrukturmaßnahmen im näheren Umfeld der Grundstücke, die in Zusammenhang mit 

der Neubebauung stehen, finanziell beteiligt. Die betreffenden pauschalierten Beträge 

für Nebenkosten und für Infrastrukturmaßnahmen (s. Anlage 2) sind derzeit allerdings 

noch nicht abschließend bezifferbar; sie werden in Stufe 2 des Vergabeverfahrens 

konkretisiert werden. Kaufnebenkosten (Notar, Grundbuch, Vermessung etc.) sind e-

benfalls vom Käufer zu tragen. 

 

·  Es muss ein separater Vertrag über die Haftung bzw. den Ausgleich von Schäden an 

Straßen und Wegen, die durch die Inanspruchnahme für die Bebauung der Grundstü-

cke entstehen, geschlossen werden, sofern nicht im Rahmen der Grundstücksveräuße-

rung eine andere Regelung getroffen wird. Potentielle Schadensersatzansprüche der 

Stadt Norderney und/oder ihrer Gesellschaften sollen durch eine Bürgschaft abgesi-

chert werden. 

 

·  Abbruch 

Der Abbruch und die Baureifmachung des Grundstücks (Abräumen der Baulichkeit) 

werden durch die WBN beauftragt. Die entstehenden Kosten sind entsprechend dem 

neuen Grundstücksanteil (Los) und Grad der Ausnutzung (BGF) zu ersetzen, sofern es 
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zu einer losweisen Vergabe kommt. Andernfalls gehen diese Aufgaben in die Hand 

des Erwerbers/Investors über. 

 

·  Erschließungsanlagen 

Im Falle einer losweisen Vergabe beauftragt die WBN in Abstimmung mit der Stadt 

Norderney die Herstellung der öffentlichen Erschließungsanlagen (äußere Erschlie-

ßung und Theaterplatz). Die Kosten sind durch die Losnehmer zu erstatten.  

Kommt es zu keiner losweisen Vergabe, wird die Herstellung der äußeren und inneren 

Erschließung dem Investor übertragen. Die Ausführung bedarf der Zustimmung der 

WBN und Stadt Norderney.   

Der Stadt Norderney ist nach Herstellung der Außenanlagen für öffentliche Erschlie-

ßungsflächen das Recht zur straßenrechtlichen Widmung einzuräumen.  

 

·  Portal Kurtheater 

Die WBN beabsichtigt die Erstellung einer neuen Eingangssituation vor dem Portal 

des Kurtheaters. Die Funktionen Foyer/Versorgung und Garderobe/Sanitäranlagen 

müssen erfüllt werden. – Ohne andere Überlegungen auszuschließen, bietet sich z.B. 

an, bei der Planung der südlich des Kurtheaters liegenden Flächen die Ein-/Anbindung 

solcher Funktionen vorzusehen. Insbesondere in Verbindung mit dem unter 3.2.3 be-

schriebenen Veranstaltungssaal ergeben sich Synergien. 

 

·  Trafostation 

Auf dem Flurstück 56, Am Kurtheater 5, befindet sich heute eine Trafostation der 

WBN. Das Bauwerk ist in dieser Größenordnung nicht mehr erforderlich. Die Station 

ist in die neuen Baustrukturen zu integrieren. 

 

·  Wärmelieferungsvertrag 

Der Käufer hat einen separaten Wärmelieferungsvertrag mit der Wirtschaftsbetriebe 

Norderney GmbH abzuschließen. 

 

3.2.3 Weitere Überlegungen und Anregungen zur Konzeption  

 

·  Das Haus der Insel beherbergt als Kernstück den sog. Großen Saal für bis zu 800 Gäs-

te (bestuhlt mit Tisch), der für Großveranstaltungen herangezogen wird. Aufgrund der 



Exposé zur Veräußerung der Liegenschaft Theaterplatz Norderney (Bereich Haus der Insel) 11 

unflexiblen, monofunktionalen Konzeption des Saales und den fehlenden Nebenange-

boten im Haus der Insel war die Ausnutzung des Saales zuletzt problematisch. Dem 

Saal wird im Bewusstsein der Insulaner und teilweise auch der Gäste eine gewisse 

emotionale Bedeutung beigemessen. Im Zusammenspiel mit dem kulturellen Angebot 

des Kurtheaters, sowie dem Beherbergungs- und Gastronomieangebot eines Hotels 

kann jedoch u.U. eine Wirtschaftlichkeit für einen flexibel zu nutzenden Veranstal-

tungsort dargestellt werden. 

Ein Ersatz für den großen Saal wird nicht ausdrücklich gefordert, jedoch wäre die In-

tegration einer Räumlichkeit für Veranstaltungen für ca. 450 - 500 Personen wün-

schenswert. 

 

·  Auf der Westseite im Haus der Insel finden sich heute Veranstaltungs- und Tagungs-

räume, die sich je nach Bedarf teilen lassen. Insgesamt werden sechs Tagungsräume in 

einer Größe von 70 bis 150m² (Gesamt: ca. 600m²) angeboten. Diese Räumlichkeiten 

wurden in der Vergangenheit - auch durch Veranstaltungen des Kurbetriebes und Sit-

zungen der Stadt - stark frequentiert. Von daher empfiehlt es sich, ein solch variables 

Raumangebot auch zukünftig bereit zu halten. 

 

·  Um auf dem neu entstehenden Theaterplatz vielfältige Nutzungen zu gewährleisten, 

wird eine mobile Platzüberdachung angeregt. Der Theaterplatz soll in die neu darum 

entstehenden Nutzungen einbezogen und so mit Leben erfüllt werden. Für Investoren 

ergeben sich aus der intensiven Platznutzung Synergieeffekte. Eine Planung die diese 

Idee in ihr Konzept integriert und Vorstellungen zur Ausgestaltung des Daches entwi-

ckelt wird ausdrücklich begrüßt. 

 

·  Im Kellergeschoss des Haus der Insel ist der sog. „Inselkeller“ beherbergt. Der Insel-

keller ist derzeit die einzige Diskothek auf der Insel. Auf ca. 250 m² Fläche wird hier 

an Wochenenden während der Vor- und Nachsaison, das durchaus zwiespältig wahr-

genommene Klientel der erlebnisorientierten Wochenendgäste bedient. Dieser Institu-

tion wird im Bewusstsein einiger Gäste, aber auch einiger Insulaner ebenfalls Bedeu-

tung beigemessen. Ein Ersatz wird ausdrücklich nicht gefordert. Eine solche Einrich-

tung - in entsprechender, zeitgemäßer Qualität - könnte aber auch Teil eines Beherber-

gungskonzeptes sein. 
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3.3 Eigentums- und Grundstücksverhältnisse 

Eigentumsverhältnisse und Abgrenzung 

Eigentümerin der zu veräußernden Flächen ist die Wirtschaftsbetriebe Norderney GmbH. Aus 

den Grundstücken der Wirtschaftsbetriebe Norderney GmbH definiert sich die zu erwerben-

den Liegenschaft mit einer Gesamtgröße von insgesamt ca. 4.588 m². Es handelt sich im Ein-

zelnen um die im Grundbuch von Norderney, Blatt 1,3 und 4, eingetragenen Grundstücke:  

 

BV lfd. Nr. 1:   Gemarkung Norderney, Flur 9,Teilfläche aus Flurstück 39/2;  

   Gebäude- und Freifläche, Am Kurtheater 1;  

Verzeichnete Gesamtgröße: 7.714 m² 

Teilfläche zum Verkauf: ca. 3.900 m² 

 

BV lfd. Nr. 3:   Gemarkung Norderney, Flur 9, Flurstück 56/0;  

   Gebäude- und Freifläche, Am Kurtheater 5;  

Verzeichnete Größe: 258 m² 

 

BV lfd. Nr. 4:   Gemarkung Norderney, Flur 9, Flurstück 57/0;  

   Gebäude- und Freifläche, Am Kurtheater;  

Verzeichnete Größe: 143 m² 

 

Die WBN wird in Kürze das Grundstück Am Kurtheater 4 (Lennermann) erwerben. Dieses 

Grundstück ist Teil der Ausschreibung: 

 

BV lfd. Nr. 1:   Gemarkung Norderney, Flur 9, Flurstück 59/1;  

   Gebäude- und Freifläche, Am Kurtheater 4;  

Verzeichnete Größe: 285 m² 

 

Grundbuch / Baulastenverzeichnis 

Auszüge aus dem Grundbuch und dem Baulastenverzeichnis werden zur Stufe 2 nachgelie-

fert. 
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Vorherige Nutzung, baulicher Bestand 

Auf der Liegenschaft befindet sich heute das Bauwerk Haus der Insel mit Niveauanschüttun-

gen. Auf der Südseite vom Kurtheater auf dem Flurstück 59/1, Am Kurtheater 4, steht ein 

zweigeschossiges Wohnhaus. Die Baulichkeiten sind vor Baubeginn zu beseitigen. 

Die vorhergehende Bebauung auf dem Areal wurde Mitte der 70er Jahre abgetragen. 

 

Die Entsorgung des Bauschutts auf Norderney kann über eine örtliche Recyclinganlage 

durchgeführt werden.  

Bei der Übernahme von unbelastetem Bodenaushub kann die Stadt Norderney unter Umstän-

den behilflich sein.  

 

Miet-, Nutzungsverhältnisse 

Heute vorhandene Miet- und Nutzungsverhältnisse enden zum 31.10.2011. 

 

Flächen, die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belasten sind 

Eventuell von der WBN, Stadt Norderney oder Staatsbad Norderney GmbH benötigte Über-

wegungsrechte werden gegebenenfalls eingefordert (siehe auch vorn: Erschließungsanlagen 

Ziff. 3.2.2).  

 

Hinweise zur Ver- und Entsorgung  

Die Versorgung mit Wasser erfolgt aus dem örtlichen Wasserversorgungsnetz. Träger der 

Wasserversorgung ist die Wirtschaftsbetriebe Norderney GmbH. 

 

Die Stromversorgung ist ebenfalls durch die Wirtschaftsbetriebe Norderney GmbH gesichert.   

 

Die Wärmeversorgung erfolgt über das Fernwärmenetz der Wirtschaftsbetriebe Norderney 

GmbH (WBN). 

 

Detaillierte Informationen werden den nach Abschluss des Teilnahmewettbewerbs ausge-

wählten Bewerbern mit der Aufforderung zur Angebotsabgabe zur Verfügung gestellt. Dies-

bezüglich erforderliche Abstimmungen sind Gegenstand des Städtebaulichen Vertrages 

(s. Ziffern 4.6 / 5.). 
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Altlasten 

Für Altlasten gibt es keine Hinweise. 

 

Rechtliche Risiken 

Auf die oben unter dieser Ziffer im Einzelnen näher beschriebenen rechtlichen Risiken wird 

ausdrücklich hingewiesen. 

 

Bodenbeschaffenheit 

Über die Bodenbeschaffenheit der Kaufgrundstücke ist der Wirtschaftsbetriebe Norderney 

GmbH nichts bekannt.  

 

Kampfmittelüberprüfung  

Hinsichtlich etwaiger Kampfmittel ist der Wirtschaftsbetriebe Norderney GmbH nichts be-

kannt.  

 

Grundwasser-/Oberflächenwasserbehandlung 

Grund- und Oberflächenwasser sind entweder auf dem Baugrundstück zu versickern oder der 

öffentlichen Regenentwässerung zuzuführen. Dafür und für Absenkungsmaßnahmen im Zuge 

einer Neubebauung sind Erlaubnisse bei der Stadt Norderney und beim Landkreis Aurich ein-

zuholen. 

 

Lärmsituation/Beschränkungen im Fahrzeugeinsatz 

Es gilt die Verordnung zur Bekämpfung des Lärms und anderer Gesundheitsgefahren der 

Stadt Norderney vom 09.01.1992. Danach sind im Kurbereich Bau- und Baunebenarbeiten, 

durch die störender Lärm verursacht wird, während der Zeit vom 15. Mai bis zum 30. Sep-

tember eines jeden Jahres verboten.  

Der Baufortschritt sollte daher so geplant sein, dass die erheblich störenden Bauaktivitäten 

zwischen dem 1.10. und 15. 5., also im Winterhalbjahr, stattfinden. 

 

In diesem Zusammenhang wird ergänzend darauf verwiesen, dass auf Norderney auch Ver-

kehrsregeln gelten, die für die Baumaßnahme von Bedeutung sind. Für viele Straßen gilt auf 
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Norderney ganzjährig ein Verbot des Befahrens mit Fahrzeugen über 8,5 t tatsächlichen Ge-

samtgewichts und über 8,5 m Gesamtlänge. Unter bestimmten Voraussetzungen besteht die 

Möglichkeit, eine Ausnahmegenehmigung von diesen Verkehrsregeln zu erhalten. 

 

Archäologie 

Diesbezüglich ist der Wirtschaftsbetriebe Norderney GmbH nichts bekannt.  

 

4. Verfahren 

4.1 Verkäuferin 

Die Veräußerung der Grundstücke erfolgt durch die Wirtschaftsbetriebe Norderney GmbH, 

vertreten durch ihren Geschäftsführer.  

 

4.2 Ausschreibende Stelle 

Ausschreibende Stelle ist die Wirtschaftsbetriebe Norderney GmbH, vertreten durch ihren 

Geschäftsführer.  

 

4.3 Bewerber / Bieter 

Zum Teilnahmewettbewerb sind/werden natürliche und juristische Personen als Einzelunter-

nehmer (Bewerber) oder als Zusammenschluss von natürlichen und/oder juristischen Perso-

nen als Bewerbergemeinschaften zugelassen, die die ausgeschriebenen Grundstücke erwer-

ben, das angebotene Projekt darauf realisieren sowie selbst betreiben/ betreiben lassen oder  

darauf realisieren und es als solches vermarkten. Die projektierte Nutzung/der Betrieb ist si-

cherzustellen.   

Bewerbergemeinschaften müssen gesamtschuldnerisch haften und einen für die Vertretung 

der Bewerbergemeinschaft in dem Vergabeverfahren bevollmächtigten Vertreter bestimmen. 

Bewerbergemeinschaften haben mit ihrem Teilnahmeantrag eine Bewerbergemeinschaftser-

klärung abzugeben (Formblatt TA 4) . 

 

Beabsichtigt ein Bewerber oder eine Bewerbergemeinschaft nicht selbst Vertragspartner der 

Auftraggeberin zu werden, sondern insbesondere das Grundstückseigentum unmittelbar durch 

eine noch zu gründende oder zu erwerbende Gesellschaft anzukaufen und an diese übertragen 
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zu lassen, so ist dies zulässig, wenn der Bewerber oder die Bewerbergemeinschaft die Errich-

tung bzw. den Erwerb der Gesellschaft rechtzeitig vor der Erteilung des Zuschlages nach-

weist. Sofern eine solche Gesellschaft von einer Bewerbergemeinschaft gegründet oder er-

worben wird, müssen sämtliche Mitglieder der Bewerbergemeinschaft Gesellschafter der Ge-

sellschaft werden. Sofern ein Einzelbewerber eine Gesellschaft gründet oder erwirbt, muss er 

dessen alleiniger Gesellschafter werden (siehe Ziffer 4.5.2.4, Zuschlagsvorbehalte). 

 

Der Bewerber bzw. die Bewerbergemeinschaft kann sich zum Nachweis seiner/ihrer Eignung 

auch auf die wirtschaftliche und/oder technische Leistungsfähigkeit Dritter stützen, ohne dass 

diese selbst Bewerber oder Mitglied der Bewerbergemeinschaft werden. In diesem Fall hat 

der Bewerber/die Bewerbergemeinschaft das/die betreffende/n Drittunternehmen in seinem 

Teilnahmeantrag zu benennen und anzugeben, in welcher Weise es/sie eingebunden werden 

soll/en (Formblatt TA 3) . Zudem muss der Bewerber/die Bewerbergemeinschaft mit sei-

nem/ihrem Teilnahmeantrag eine Verpflichtungserklärung des/der Drittunternehmen(s) abge-

ben (Formblatt TA 7) , in dem das/die Drittunternehmen seine/ihre Bereitschaft zur Unter-

stützung des Projektes erklärt. Der Umfang der Leistungen, zu deren Erbringung sich das/die 

Drittunternehmen verpflichtet/verpflichten werden bei der Auswahl geeigneter Bewer-

ber/Bewerbergemeinschaften berücksichtigt. Eventuelle vom/von Drittunternehmen erklärte 

Vorbehalte sind vor Zuschlagserteilung auszuräumen. 

 

Darüber hinaus hat der Bewerber/die Bewerbergemeinschaft die für den vollständigen Nach-

weis der wirtschaftlichen und/oder technischen Leistungsfähigkeit des/der Drittunternehmens 

erforderlichen Angaben in den dafür vorgesehenen Formblättern (Formblatt TA 6 u. Form-

blatt TA 8)  mit seinem Teilnahmeantrag vorzulegen. 

 

Sollte ein eingebundenes Drittunternehmen zur Vorlage einzelner geforderter Angaben, 

Nachweise oder Erklärungen nicht in der Lage sein, ist dies mit einer gesonderten Erklärung 

zu begründen. 

 

Nach dem Ablauf der Teilnahmefrist ist die Auswechslung von Mitgliedern der Bewerberge-

meinschaft und/oder Drittunternehmen, auf deren Eignung sich der Bewerber bzw. die Be-

werbergemeinschaft beruft, nicht zulässig. 
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4.4 Gegenstand der Bewerbung 

Im Bewerbungsverfahren ist der Gegenstand klar zu bezeichnen (z.B. Los 1 …). 

Auf den Übersichtsplan zur Losaufteilung (Anlage 1) wird verwiesen. 

 

4.5 Struktur des Verfahrens 

Der Verkauf der Liegenschaft „Am Kurtheater (Bereich Haus der Insel)/Norderney“ erfolgt in 

einem zweistufigen Verfahren: 

 

Stufe 1: Bewerberauswahlverfahren/Teilnahmewettbewerb 

 
Stufe 2: Verhandlungs- und Bieterverfahren 

 

4.5.1 Stufe 1 – Bewerberauswahlverfahren/Teilnahmewettbewerb 

Im Bewerberauswahlverfahren werden auf der Basis der Teilnahmeanträge sowie von Erklä-

rungen, Angaben und Nachweisen die Bewerber ausgewählt, die zur Teilnahme am nachfol-

genden Verhandlungs- und Bieterverfahren aufgefordert werden. Die Anzahl der Teilnehmer 

wird auf maximal drei geeignete Bewerber je Los beschränkt.  

Sollten Bewerbungen für das Gesamtareal (alle Lose) vorliegen, behält sich die ausschreiben-

de Stelle vor, die Anzahl der Teilnehmer auf bis zu 5 Bewerber je Los zu erhöhen. 

 

Um zu vermeiden, dass anspruchsvolle Angebote ausscheiden müssen, weil für das jeweils 

konkrete Los bereits besser geeignete Angebote vorliegen, für wiederum andere jedoch keine 

gleichwertigen, sind die Bewerber gehalten anzugeben, ob ihr Konzept unverrückbar an die 

jeweiligen Lose gebunden sind oder ob sich das Konzept auch in einer anderen Loskombina-

tion verwirklichen lässt. 

 

4.5.1.1 Abgabe einer Bewerbung 

Formelle Voraussetzungen 

Jeder Bewerber und jedes Mitglied einer Bewerbergemeinschaft hat fristgerecht einen Teil-

nahmeantrag (Formblatt TA 1)  zu stellen. Dem Teilnahmeantrag sind die nachfolgend be-

zeichneten Angaben, Nachweise und Erklärungen zur persönlichen, wirtschaftlichen und 

technischen Eignung des Bewerbes bzw. der Bewerbergemeinschaft sowie ein erstes Nut-

zungskonzept beizufügen. 
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Sind dafür Formblätter vorgesehen, so müssen die entsprechenden Formblätter (die gegebe-

nenfalls zu vervielfältigen und gegebenenfalls mit Anlagen zu versehen sind) verwendet wer-

den.  

 

Darüber hinaus sollen mit dem Teilnahmeantrag alle im Verzeichnis der einzureichenden Un-

terlagen (Formblatt TA 2)  aufgeführten Angaben, Nachweise und Erklärungen sowie Form-

blätter – soweit einschlägig – abgegeben werden. Die Formblätter und Erklärungen sind an 

den dafür vorgesehenen Stellen zu unterschreiben.  

 

Der Teilnahmeantrag einschließlich der beizufügenden Erklärungen und Nachweise (siehe das 

Verzeichnis der einzureichenden Unterlagen/ Formblatt TA 2 ) ist in einem verschlossenen 

Umschlag oder Behältnis einzureichen. Als Aufschrift ist der als Anlage Formblatt TA 9  

beigefügte Aufklebervordruck zu verwenden. Eine Übersendung der Unterlagen als Telefax 

oder E-Mail reicht nicht aus, um den gestellten Formerfordernissen zu entsprechen. 

 

Die im Rahmen des Teilnahmewettbewerbs von den Bewerbern vorgelegten Erklärungen, 

Angaben und Nachweise werden von dem Bewerber/der Bewerbergemeinschaft unentgeltlich 

zur Verfügung gestellt. Sie gehen in das Eigentum der Wirtschaftsbetriebe Norderney GmbH 

über.  

 

Einzureichende Unterlagen/Nachweise: 

1. Teilnahmeantrag des Bewerbers bzw. der Bewerbergemeinschaft unter Angabe 

des/der Lose  

(Formblatt TA 1)  

2. Verzeichnis der einzureichenden Unterlagen   

(Formblatt TA 2)  

3. Angaben zum Bewerber- bzw. zu den Mitgliedern der Bewerbergemeinschaft 

bzw. zu den eingebundenen Drittunternehmen  

·  Angaben zum Bewerber (Formblatt TA 3)  

·  ggf. Erklärung der Bewerbergemeinschaft (Formblatt TA 4)  

·  Erklärung des Bewerbers bzw. der Bewerbergemeinschaft zum Nichtvorliegen von 

Ausschlussgründen gemäß § 8 Nr. 5 Abs. 1 Buchstabe a) bis Buchstabe f) VOB/A 

(Formblatt TA 5)  
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4. Angaben zur persönlichen Lage des Bewerbers bzw. der Bewerbergemeinschaft  

·  Auszug aus dem Berufs- oder Handelsregister, soweit die Eintragung nach Maß-

gabe der jeweiligen Rechtsvorschriften erforderlich ist bzw. bei ausländischen 

Bewerbern eine gleichwertige Bescheinigung. Die Bescheinigung darf nicht älter 

als sechs Monate sein. Als Stichtag für die Beurteilung des Alters gilt der Schluss-

termin für die Abgabe der Teilnahmeanträge. Dieser Nachweis ist vom Bewerber 

selbständig bei der zuständigen Stelle einzuholen und im Original oder als beglau-

bigte Fotokopie dem Teilnahmeantrag beizufügen. 

5. Angaben zur wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit des Bewerbers 

bzw. der Bewerbergemeinschaft und ggf. einbezogener Drittunternehmen  

·  Eigenkapitalnachweis und/oder Nachweis verfügbaren Fremdkapitals in Höhe des 

vorläufigen Kaufpreises und der voraussichtlich zu verauslagenden und zu über-

nehmenden Nebenkosten und Kosten für Infrastrukturmaßnahmen in Höhe von 

insgesamt für alle Lose mindestens 7,2 Mio. EUR (netto) bzw. in Höhe von 

1,8 Mio. EUR je Los , z.B. durch Vorlage eines belastbaren Bankschreibens an 

den Bewerber hinsichtlich der Finanzierungsbedingungen mit Projektbezug  

·  zusätzlich: Bankauskunft (Vorlage einer aussagekräftigen, allgemeinen aktuellen 

Bankauskunft über die wirtschaftliche Situation und/oder das Zahlungsverhalten) 

·  Erklärung zu den Umsätzen der letzten drei Geschäftsjahre (Formblatt TA 6),  für 

vergleichbare Projekte sowie Gesamtumsätze 

·  ggf. Verpflichtungserklärung von eingebundenen Drittunternehmen (Formblatt 

TA 7) 

Die Wirtschaftsbetriebe Norderney GmbH behält sich vor, die Jahresabschlüsse der 

letzten drei Geschäftsjahre, sofern deren Veröffentlichung nach dem Gesellschafts-

recht des Staates, in dem das jeweilige Unternehmen ansässig ist, vorgeschrieben ist, 

nachzufordern, um die angegebenen Umsatzzahlen auf ihre Plausibilität zu prüfen. Die 

Einreichung dieser Unterlagen mit dem Teilnahmeantrag ist insofern nicht erforder-

lich. 

6. Angaben zur technischen Leistungsfähigkeit des Bewerbers bzw. der Bewerber-

gemeinschaft und ggf. eingebundenen Drittunternehmen 

·  Nachweise und Referenzen über mindestens ein vergleichbares Projekt (Grund-

stückskauf, Projektierung, ggf. Errichtung, ggf. Vermarktung,) (Formblatt TA 8)  

unter Darstellung der erbrachten, wesentlichen Leistungen, die mit dem ausge-
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schriebenen Projekt (Invest insgesamt für alle Lose ca. 7,2 Mio. EUR Grund-

stückskaufpreis/Nebenkosten + Baukosten in Höhe von ca. 30 Mio. EUR, d.h. im 

Mittel je Los ca. 1,8 Mio. EUR Grundstückskaufpreis/Nebenkosten + Baukosten in 

Höhe von ca. 8 Mio. EUR) vergleichbar sind, durch Angaben  

- zum Auftragsgegenstand/Projekt mit Darstellung der erbrachten  

Leistungen  

- zum Projektvolumen des eigenen Leistungsanteils  

- Investitionsvolumen/Auftragswert des eigenen Leistungsanteils in Euro 

- Auftragszeitraum des eigenen Leistungsanteils 

- Einhaltung des vereinbarten Kostenrahmens 

- Einhaltung des ursprünglich vereinbarten Fertigstellungstermins 

- Zur Beachtung der Tariftreueerklärungen im Zuge der weiteren Auftrags-

vergaben für Bauleistungen. 

 

7. Vorlage eines ersten Nutzungskonzeptes   

(Hinweis: Das umsetzungsfähige Bebauungs- und Nutzungskonzept ist erst nach 

Auswahl des Bewerbers für das Verhandlungs- und Bieterverfahren der zweite Stufe 

vorzulegen) 

 

Fragen zum Teilnahmewettbewerb 

Fragen zum Teilnahmewettbewerb sind schriftlich per Brief oder Telefax ausschließlich an 

die Wirtschaftsbetriebe Norderney GmbH, Jann-Berghaus-Straße 34, 26548 Norderney (Tele-

fax: 04932/879-90), zu richten. 

 

Die Wirtschaftsbetriebe Norderney GmbH wird die Antworten auf die Fragen zum Teilnah-

mewettbewerb auf der Internetseite www.wirtschaftsbetriebe-norderney.de in anonymisier-

ter Form veröffentlichen. Die Bewerber/Bewerbergemeinschaften werden daher gebeten, re-

gelmäßig auf jener Internetseite zu prüfen, ob Antworten auf Fragen zum Teilnahmewettbe-

werb vorliegen. 

 

Fragen zum Teilnahmewettbewerb, die nicht bis spätestens sieben Tage vor Ablauf der Frist 

für die Abgabe der Teilnahmeanträge vorliegen, werden nicht berücksichtigt. 
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Abgabefrist und Abgabeort 

Der Teilnahmeantrag / Formblatt TA 1  einschließlich sämtlicher zugehöriger Unterlagen 

(siehe das Verzeichnis der einzureichenden Unterlagen / Formblatt TA 2 ) ist vom Bewerber 

bzw. der Bewerbergemeinschaft bis zum  

 

01.09.2010, 12:00 Uhr 

mit der Bezeichnung „Theaterplatz – Stufe 1“ 

bei der Stadt Norderney 
 - Submissionsstelle - 
 Am Kurplatz 3 
 26548 Norderney 
 

in der unter Ziffer 4.4.1.1 vorgenannten Form einzureichen.  

Teilnahmeanträge, die nicht fristgerecht eingehen, werden nicht berücksichtigt. Maßgeblich 

für die Fristwahrung ist der Eingang bei der Stadt Norderney. 

 
 

4.5.1.2 Auswahl der Bewerber/der Bewerbergemeinschaften 

Die Entscheidung über die Auswahl der Bewerber/der Bewerbergemeinschaften, die aufge-

fordert werden, im nachfolgenden Verhandlungs- und Bieterverfahren ein Angebot  

abzugeben, erfolgt in drei Schritten. 

 

1. Schritt – Prüfung der Antragsunterlagen 

Im Rahmen dieser Prüfung wird geprüft, ob die geforderten Unterlagen, Erklärungen und 

Nachweise vollständig vorliegen und ob auf Seiten des Bewerbers/der Bewerbergemeinschaft 

Ausschlussgründe vorliegen.  

 

Die Auftraggeberin behält sich vor, unter Beachtung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ggf. 

fehlende Angaben, Nachweise oder Erklärungen nachzufordern. Es wird jedoch darauf hin-

gewiesen, dass die Wirtschaftsbetriebe Norderney GmbH hierzu nicht verpflichtet ist 

und das Fehlen geforderter Unterlagen zum Ausschluss des betroffenen Teilnahmean-

trages führen kann. Die Bewerber haben daher sorgfältig darauf zu achten, dass ihre 

Teilnahmeanträge vollständig sind und alle erforderlichen Angaben, Nachweise und 

Erklärungen enthalten.  
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2. Schritt – Eignung des Bewerbers bzw. der Bewerbergemeinschaft 

Im Rahmen der 2. Prüfung wird die grundsätzliche Eignung des Bewerbers bzw. der Bewer-

bergemeinschaft anhand der eingereichten Nachweise/Unterlagen geprüft. 

 

Bei der Bewertung der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit erhält der in dem 

jeweiligen Unterpunkt beste Teilnahmeantrag – je Los –  in dem betreffenden Unterpunkt die 

Höchstpunktzahl von 5 Punkten; hierbei werden im Besonderen folgende Prüfkriterien be-

rücksichtigt:  

- Höhe der eigenen Umsätze des Bewerbers/ der Bewerbergemeinschaft und Höhe der 

Umsätze von eingebundenen Drittunternehmen, unter Berücksichtigung des Umfangs 

der Verpflichtungen der Drittunternehmen und deren Verbindlichkeit (siehe  

Formblatt TA 7 ) 

- Qualität/Belastbarkeit der Eigen- und/oder Fremdkapitalnachweise. 

Die weiteren Teilnahmeanträge werden jeweils im Verhältnis zu dem in dem jeweiligen  

Unterpunkt besten Teilnahmeantrag bewertet. 

 

 Anforderungen Prüfkriterien Bewertungspunkte 

Wirtschaftliche und 

finanzielle Leistungs-

fähigkeit 

1. Eigenkapitalnachweis und/oder 

Nachweis verfügbaren Fremdka-

pitals in Höhe des vorläufigen 

Kaufpreises und der voraussichtli-

chen Planungskosten, z.B. durch 

Vorlage eines belastbaren Bank-

schreibens an den Bewerber hin-

sichtlich der Finanzierungsbedin-

gungen mit Projektbezug 

Vorlage entsprechender 

eigener Unterlagen,  

ggf. Erklärung gem.  

Formblatt TA 7  

 

0 – 5 

 

 2. Bankauskunft Vorlage entsprechender 

Unterlagen 

0 – 5 

 

 3. Angabe der Umsätze in den letzten 

drei abgeschlossenen  

Geschäftsjahren, soweit sie Leis-

tungen betreffen, die mit dem vor-

liegend ausgeschriebenen Projekt 

vergleichbar sind (d.h. Projekte 

mit mindestens 8. Mio. Euro Bau-

kosten im Mittel je Los für das 

geboten wird) 

Formblatt TA 6 

 

0 – 5 
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3. Schritt - Differenzierte Eignungsprüfung des Bewerbers/der Bewerbergemeinschaft 

Im Rahmen dieser 3. Prüfung wird eine differenzierte Prüfung der Eignung, insbesondere 

bezogen auf die Angaben zur technischen Leistungsfähigkeit des Bewerbes bzw. der Bewer-

bergemeinschaft und des vorgelegten ersten Nutzungskonzepts für das Projekt vorgenommen, 

um – soweit erforderlich – den Bewerberkreis auf die maximal aufzufordernde Anzahl von 

drei (bzw. maximal fünf) geeigneten Bewerbern je Los zu reduzieren. 
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 Anforderungen Prüfkriterien  Bewertungs-

gewichtung 

Bewertungs-

punkte 

1. Technische  

Leistungsfähigkeit 

Referenzen (mindestens 

1 und nicht mehr als 5) 

über die wesentlichen 

in den letzten drei ab-

geschlossenen Ge-

schäftsjahren erbrach-

ten Leistungen, die mit 

dem vorliegend ausge-

schriebenen Projekt 

vergleichbar sind 

 

Erklärung gem.  

Formblatt TA 8 

sowie ggf. zusätz-

lich durch eigene 

Unterlagen 

 

30 % 0 - 5 

2. Qualität des 

ersten Nutzungs- 

konzeptes  

Benennung und Be-

schreibung des beab-

sichtigten Konzeptes, 

darin: 

Vorlage eines 

Nutzungskonzeptes 

mit entsprechenden 

Angaben 

70 % 0 – 5 

    Einzelbewertung 

 - Plausibilität    0 – 5 

 - Nachhaltigkeit   0 – 5 

 - Architektonische 
Gestaltung 

  0 – 5 

 - Einbindung in das 
Umfeld 

  0 – 5 

 - Freiflächengestaltung   0 – 4 

 - Erschließung, insbes. 
die Behandlung des 
ruhenden Verkehrs 

  0 – 3 

 - Begleitendes Angebot 
(Tagung, Wellness, 
Gastronomie, Einzel-
handel) 

  0 – 5 

 - Weitergehende Ange-
bote (Veranstaltungs-
saal, Platzüberda-
chung) 

  0 - 3 

 - Einbeziehung des 
öffentlichen Raumes 

  0 - 5 

 - Einbeziehung Funkti-
onsräume Kurtheater 

  0 - 5 

 - Schaffung variabler 
Tagungsräume 

  0 - 5 
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Bei der Bewertung der technischen Leistungsfähigkeit und des ersten Nutzungskonzeptes 

erhält der in dem jeweiligen Unterpunkt beste Teilnahmeantrag in dem betreffenden Unter-

punkt die Höchstpunktzahl von 3, 4 bzw. 5 Punkten. 

 

Die weiteren Teilnahmeanträge werden jeweils im Verhältnis zu dem in dem jeweiligen Un-

terpunkt besten Teilnahmeantrag bewertet.  

 

Bei der Bewertung der technischen Leistungsfähigkeit werden folgende Gesichtspunkte in 

der Reihenfolge ihrer Bedeutung berücksichtigt: 

- Relevanz, d.h. Vergleichbarkeit des eigenen Leistungsanteils bei Referenzprojekten mit 

den geforderten Leistungsinhalten; 

- Investitionsvolumen/Auftragswert (in Euro) und Projektvolumen (z.B. Grundstücksfläche 

in m²/Bruttogrundfläche/Bruttorauminhalt etc.) der Referenzprojekte bezogen auf den ei-

genen Leistungsanteil;  

- Anzahl der relevanten Referenzprojekte (über die Mindestanzahl von 1 Referenzprojekt 

hinaus, bei Einreichung von mehr als fünf Referenzen werden nur die fünf aktuellsten 

Projekte in der Wertung berücksichtigt); 

- Einhaltung des vereinbarten Kostenrahmens und des ursprünglich vereinbarten Fertigstel-

lungstermins. 

 

Bei der Bewertung des Nutzungskonzeptes erfolgt die Bewertung der Unterkriterien im ers-

ten Schritt nach einem Punktsystem wie folgt:  

 

·  hoch     5 Punkte 

·  überdurchschnittlich   4 Punkte 

·  zufriedenstellend   3 Punkte 

·  genügend    2 Punkte 

·  deutlich verbesserungsbedürftig 1 Punkt 

·  den Ansprüchen nicht genügend 0 Punkte 

 

Die maximal zu erreichende Punktzahl für die Unterkriterien beträgt damit 50 Punkte. 
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In einem zweiten Schritt wird die Anzahl der erreichten Punkte für das Gesamtkriterium Nut-

zungskonzept anhand der erreichten Punktzahl wie folgt festgelegt: 

 

Erreichte Punktzahl bei allen Unterpunkten  Punkte für das Nutzungskonzept 

41 – 50 Punkte     5 Punkte 

31 – 40 Punkte     4 Punkte 

21 – 30 Punkte     3 Punkte 

11 – 20 Punkte     2 Punkte 

1 – 10 Punkte      1 Punkt 

0 Punkte      0 Punkte 

 

Die Gesamtpunktzahl für die Eignung wird nach der folgenden Formel festgelegt:  

Summe aus Berücksichtigung der Gesamtbewertung der technischen Leistungsfähigkeit zu 

30 von Hundert; Berücksichtigung der Gesamtbewertung des ersten Nutzungskonzeptes zu 

70 von Hundert. 

 

Bei Punktegleichstand wird der Bewerber/die Bewerbergemeinschaft bevorzugt, der/die das 

projektierte Objekt in Eigenverantwortung oder durch ein verbundenes Unternehmen betrei-

ben will. 

 

Die Ausschreibung erfolgt nach Losen. Den Bewerbern ist es freigestellt, sich mit Konzepten 

für einzelne oder mehrere Lose oder insgesamt zu bewerben. 

Alle Möglichkeiten sollen gleichgestellt werden. Die Bewertung der Angebote wird vorrangig 

nach Leistungsfähigkeit und Qualität des Konzeptes erfolgen. 

Wie unter 4.5.1. beschrieben, soll vermieden werden, dass anspruchsvolle Angebote aus-

scheiden müssen, weil für das jeweils konkrete Los bereits besser geeignete Angebote vorlie-

gen, für wiederum andere jedoch keine gleichwertigen. Deshalb sind die Bewerber gehalten 

anzugeben, ob ihr Konzept unverrückbar an die jeweiligen Lose gebunden ist oder ob sich das 

Konzept auch in einer anderen Loskombination verwirklichen lässt. 

In einem solchen Falle würde die Festlegung der Lose in der 2. Stufe erfolgen. Die entspre-

chenden Angaben würden mit der Benachrichtigung zum Bieterverfahren zur Verfügung ge-

stellt. Das nunmehr auszuarbeitende Konzept / Angebot ist dann an das Los / die Lose gebun-

den. 
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Bewertung 

Die Sichtung und Bewertung der eingereichten Teilnahmeanträge wird von einer Fachgruppe 

bestehend aus Vertretern der Stadt Norderney sowie der Wirtschaftsbetriebe Norderney 

GmbH und der Staatsbad Norderney GmbH vorgenommen. Bei Nichtberücksichtigung eines 

Bewerbers/einer Bewerbergemeinschaft oder mehr als drei Bewerbern/Bewerbergemein-

schaften trifft die Fachgruppe auf Grundlage der Bewertungsergebnisse (Ziffer 4.4.1.2) einen 

Beschluss über die Abschichtung/Reduzierung der maximal drei geeigneten Bewerber/ Be-

werbergemeinschaften für die Teilnahme an dem Verhandlungs- und Bieterverfahren.   

 

Im Rahmen der vorzunehmenden Prüfungen und Entscheidungen behält sich die Wirtschafts-

betriebe Norderney GmbH vor, sich durch ein qualifiziertes externes Unternehmen finanz-

wirtschaftlich beraten zu lassen. 

 

Information  

Die Bewerber bzw. Bewerbergemeinschaften werden nach der Entscheidung der Bewertungs-

kommission schriftlich über das Ergebnis informiert.  

 

4.5.2 Stufe 2 – Das Verhandlungs- und Bieterverfahren 

Das Verhandlungsverfahren erfolgt nach Abschluss des Teilnahmewettbewerbs in einem er-

neut gestuften Verfahren. 

 

4.5.2.1 Abgabe eines indikativen Angebotes  

Formelle Voraussetzungen 

Voraussetzung für die Teilnahme am Bieterverfahren ist die schriftliche Benachrichtigung 

durch die ausschreibende Stelle. 

 

Mit der Benachrichtigung werden den Teilnehmern am Verhandlungs- und Bieterverfahren 

insbesondere konkretisierende Informationen zur Liegenschaft und zu den vertraglichen 

Rahmenbedingungen zur Verfügung gestellt. Auf diese Weise soll der ausgewählte Bewer-

ber/die ausgewählte Bewerbergemeinschaft in die Lage versetzt werden, ein indikatives An-

gebot abzugeben. 
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Die Frist für die Abgabe des indikativen Angebotes beginnt mit der Benachrichtigung der 

Teilnahme am Verhandlungs- und Bieterverfahren. Die ausgewählten Bie-

ter/Bietergemeinschaften werden mit der Benachrichtigung ebenfalls aufgefordert, ein umset-

zungsfähiges konkretisiertes Bebauungs- und Nutzungskonzept bis zum Ablauf der Ange-

botsabgabefrist einzureichen.  

 

Das indikative Angebot und das umsetzungsfähige, konkretisierte Bebauungs- und Nutzungs-

konzept ist einschließlich der geforderten Unterlagen, Nachweise und Konzepte (siehe Ge-

bot – einzureichende Unterlagen) vollständig und fristgerecht bei der ausschreibenden Stelle 

einzureichen. 

 

Nicht fristgerecht abgegebene Gebote und Angebote, die das geforderte Mindestkaufpreisge-

bot nicht erreichen sowie Angebote, die den inhaltlichen Mindestbedingungen nicht genügen, 

werden von der Teilnahme am Verhandlungs- und Bieterverfahren ausgeschlossen.  

 

Fragen zum Verhandlungs- und Bieterverfahren 

Die ausgewählten Bieter/Bietergemeinschaften können an die ausschreibende Stelle schrift-

lich per Brief oder Telefax Fragen zum Verhandlungs- und Bieterverfahren richten. Die Wirt-

schaftsbetriebe Norderney GmbH behält sich vor, die Antworten auf die Fragen zum 

Verhandlungs- und Bieterverfahren auf der Internetseite www.wirtschaftsbetriebe-

norderney.de in anonymisierter Form zu veröffentlichen. Die Bieter/Bietergemeinschaften 

werden daher gebeten, regelmäßig auf jener Internetseite zu prüfen, ob Antworten auf Fragen 

zum Verhandlungs- und Bieterverfahren vorliegen. 

 

Fragen zum Verhandlungs- und Bieterverfahren, die nicht bis spätestens 7 Tage vor Ablauf 

der Frist für die Abgabe des Angebots vorliegen, werden nicht berücksichtigt. 

 

Gebot - einzureichende Unterlagen 

Das einzureichende Gebot muss folgenden Mindestinhalt  haben: 

1. Kaufpreisgebot 

2. Konkretisierung des Nutzungskonzeptes 

·  Detaillierte Darstellung des Nutzungskonzeptes  

Detaillierte Darstellung des Betreiberkonzepts, insbesondere mit Aussagen dazu, 
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ob die vorgestellten Haupt- sowie Nebennutzungen selbst betrieben werden sollen 

oder ob ein Betreiben-Lassen beabsichtigt ist (in diesem Fall, soweit möglich, un-

ter verbindlicher Benennung des betreffenden Dritten) oder ob sie vermarktet wer-

den sollen (in diesem Fall unter Darstellung der Maßnahmen, die sicherstellen sol-

len, dass die Qualität des Konzeptes auch künftig gewahrt bleibt.   

·  Erläuterungen zum Betrieb und zur Realisierung des Projektes, insbesondere mit 

Aussagen zur Berücksichtigung der beschriebenen Raumkapazitäten für das Kur-

theater, Tagung und Veranstaltungen.  

3. Darstellung der städtebaulichen Einbindung sowie der gestalterischen Umset-

zung 

·  Städtebauliches Konzept einschließlich Darstellung der Erschließungslösungen für 

den fließenden und ruhenden Verkehr (Nachweis der notwendigen Stellplätze) so-

wie der Lieferverkehre  

·  Freiraumkonzept 

·  Beschreibung und grafische Darstellung der geplanten Architektur (Baukörper- 

gestaltung, Materialien, Farbgebung, Kunst am Bau etc.) 

·  Grundrisspläne im Maßstab 1:200 

·  Ansichten und Schnitte mit Höhenangaben im Maßstab 1:200 

·  Angaben zum ökologischen Baustandard 

·  Massenmodell im Maßstab 1:500 oder perspektivische dreidimensionale Darstel-

lung zur Überprüfung der Einbindung in das städtebauliche Umfeld 

4. Finanzierungskonzept 

·  detaillierte Darstellung eines plausiblen Finanzierungskonzeptes für die geplante 

Gesamtinvestition mit Angaben zu den geschätzten Investitionskosten 

·  Darlegung von Finanzierungszusagen  

5. Zeitplan 

6. Aussagen zum Verhandlungsbedarf des Bieters/der Bietergemeinschaft zum 

Kaufvertragsentwurf und zum Städtebaulichen Vertrag zur Vorbereitung der 

Verhandlungen 
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Abgabefrist und Abgabeort 

Das indikative Angebot mit den geforderten Erklärungen, Angaben, Nachweisen und Ausar-

beitungen ist vollständig und fristgerecht schriftlich in einem verschlossenen Umschlag oder 

Behältnis unter Angabe der Bezeichnung „Theaterplatz – Stufe 2“ 

bei der Stadt Norderney 
 - Submissionsstelle - 
 Am Kurplatz 3  
 26548 Norderney  
einzureichen. 

 

Der Abgabetermin ist ca. 1 Monat nach schriftlicher Aufforderung der ausgewählten Bie-

ter/Bietergemeinschaften zur Abgabe einen Angebotes durch die ausschreibende Stelle vorge-

sehen.  

 

Der konkrete Abgabetermin wird den ausgewählten Bieter/Bietergemeinschaften mit der Be-

nachrichtigung über die Teilnahme am Verhandlungs- und Bieterverfahren mitgeteilt. 

 

Maßgeblich für die Fristwahrung ist der Eingang bei der Stadt Norderney. 

 

Gebote, die nicht fristgerecht oder unvollständig (siehe Gebot – einzureichende Unterlagen) 

eingehen, werden nicht berücksichtigt. 

 

Vorprüfung / Auswahl  

Die bereits benannte Fachgruppe prüft, ob die Bieter/Bietergemeinschaften ihre indikativen 

Angebote form- und fristgerecht unterbreitet haben und ob die Angebote die inhaltlichen 

Mindestbedingungen erfüllen. 

 

Bei Nichtberücksichtigung eines indikativen Angebotes trifft die Fachgruppe auf Grundlage 

der formalen Kriterien (Ziffer 4.5.2.1) einen Beschluss über den Ausschluss vom Verfahren.  

 

Im Rahmen der vorzunehmenden Prüfungen und Entscheidungen behält sich die Wirtschafts-

betriebe Norderney GmbH vor, sich durch qualifizierte externe Unternehmen und Sachver-

ständige beraten zu lassen. 
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Zeitnah wird die Wirtschaftsbetriebe Norderney GmbH die Verhandlungen mit den verblie-

benen Bieter/Bietergemeinschaften aufnehmen. Nach Ende der Verhandlungen werden die 

Bieter/Bietergemeinschaften aufgefordert, ein letztes rechtsverbindliches Angebot abzugeben. 

 

Nach Abgabe der letzten rechtsverbindlichen Angebote wird die Wirtschaftsbetriebe Norder-

ney GmbH die Angebote bewerten. Die Wirtschaftsbetriebe Norderney GmbH bereitet auf 

Basis der letzten verbindlichen Angebote der ausgewählten Bieter/Bietergemeinschaften die 

abschließende Zuschlagsentscheidung auf Grundlage des unter Ziffer 4.5.2.4 dargestellten 

Bewertungssystems formal und inhaltlich vor.  

 

4.5.2.2 Verhandlungsphase  

Die Bieter/Bietergemeinschaften, die als Verhandlungspartner ausgewählt worden sind, wer-

den zu Verhandlungsgesprächen eingeladen. In den Verhandlungsgesprächen wird mit den 

Bietern/Bietergemeinschaften der Inhalt ihrer Angebote, insbesondere der Kaufpreis und die 

Konditionen des Kaufvertrages sowie des Städtebaulichen Vertrages geklärt, erörtert und ver-

handelt.  

 

Die Bieter/Bietergemeinschaften haben zur Vorbereitung dieser Verhandlungen ihren Ver-

handlungsbedarf zum Kaufvertragsentwurf und zum Städtebaulichen Vertrag anzumelden. 

 

Die Wirtschaftsbetriebe Norderney GmbH behält sich vor, im Anschluss an die Gespräche die 

Anforderungen an die Angebote gegenüber allen Verhandlungspartnern zu konkretisieren und 

weitere Verhandlungsrunden mit den Bietern/Bietergemeinschaften durchzuführen, soweit 

hierzu Bedarf besteht.  

 

Die Verhandlungsphase endet mit der Aufforderung an die Bieter/Bietergemeinschaften zur 

Abgabe eines letzten und rechtsverbindlichen Angebotes.  

 

Die Wirtschaftsbetriebe Norderney GmbH beabsichtigt, die Verhandlungsphase innerhalb 

eines Zeitrahmens von zwei Monaten nach Auswahl der Verhandlungspartner abzuschließen. 

 

Die Wirtschaftsbetriebe Norderney GmbH behandelt die Verhandlungspartner im Rahmen des 

Verfahrens gleich.  
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Die Wirtschaftsbetriebe Norderney GmbH wird Angebote oder vertrauliche Informationen 

eines Verhandlungspartners nicht an die anderen Verhandlungspartner weitergeben und sie 

wird diese Informationen nur im Rahmen des Vergabeverfahrens verwenden.  

 

Etwas anderes gilt lediglich dann, wenn der betreffende Verhandlungspartner vorab seine 

Zustimmung zur Weitergabe oder Weiterverwendung von Angeboten oder vertraulichen In-

formationen erteilt hat.  

 

4.5.2.3 Abgabe eines letzten Angebotes  

Sobald die Verhandlungen mit den beteiligten Bietern/Bietergemeinschaften abgeschlossen 

sind, wird die Wirtschaftsbetriebe Norderney GmbH die Verhandlungspartner auffordern, ein 

letztes und notariell beurkundetes Angebot zu einem für alle Verhandlungspartner gleichlau-

tenden Termin abzugeben.  

 

Dieses letzte verbindliche Angebot darf unter keinerlei Vorbehalt stehen.  

 

Eventuell erforderliche, interne Gremienzustimmungen sind vom Bieter/der Bietergemein-

schaft rechtzeitig vor Abgabe des Angebotes einzuholen. 

 

Das letzte verbindliche Angebot darf von dem indikativen Angebot nicht grundlegend abwei-

chen. 

 

Das letzte verbindliche Angebot der beteiligten Bieter/Bietergemeinschaften ist vollständig 

form- und fristgerecht schriftlich in einem verschlossenen Umschlag oder Behältnis unter 

Angabe der Bezeichnung „Theaterplatz – Stufe 3“  

bei der  Stadt Norderney 
 - Submissionsstelle - 
 Am Kurplatz 3  
 26548 Norderney  
einzureichen. 

 

Gebote, die nicht fristgerecht oder unvollständig (siehe Gebot – einzureichende Unterlagen) 

eingehen, werden nicht berücksichtigt. 

Maßgeblich für die Fristwahrung ist der Eingang bei der Stadt Norderney. 
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4.5.2.4 Zuschlag 

Die Wirtschaftsbetriebe Norderney GmbH bewertet die Angebote auf Grundlage der in den 

Vergabeunterlagen bekannt gemachten Zuschlagskriterien und -gewichtungen.  

 

Vorgehensweise, Auswahlkriterien, Zuschlagskriterien 

Die Auswahl des wirtschaftlichsten Angebots erfolgt nach Maßgabe folgender Kriterien mit 

der jeweils angegebenen Gewichtung:  

Kriterium  Gewichtung 

in %  

Grundstückskaufpreis 10 

 

Kostenübernahme (Nebenkosten und Kosten Infrastrukturmaßnahmen) 

 

20 

 

Betreiberkonzept 

 

20 

 

Städtebauliches / architektonisches Konzept 

Darin:  

·  Entwurfsbestimmende Grundidee 

·  Einbindung in das Umfeld, insbesondere in Natur und Landschaft,  

einschließlich Stadtbildverträglichkeit (Baumassen, Bauhöhen, Formge-

bung, Architektur)  

·  Funktionalität und Umfeldverträglichkeit der Erschließung, einschl. des 

ruhenden Verkehrs 

·  Verwendung qualitativ hochwertiger, innovativer Materialien und Bau-

stoffe 

·  Verteilung der Baumassen und der Maßstäblichkeit 

 

25 

 

25 

25 

 

 

25 

 

15 

 

10 

 

Sicherheiten / Finanzierungskonzept 

Darin: 

·  Qualität des Finanzierungskonzeptes (Schlüssigkeit, Tragfähigkeit) 

·  Verbindlichkeit des Finanzierungskonzeptes (Finanzierungszusagen, 

Grad der Verbindlichkeit) 

15 

 

50 

50 
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Vertragskonzept 

Darin: 

·  Grad der Bauverpflichtung 

·  Ausgestaltung der Rücktrittsmöglichkeiten 

·  Vertragsstrafen 

 

10 

 

40 

40 

20 

 

 

Die Bewertung der Kriterien erfolgt nach einem Punktsystem, in einem zweiten Schritt ver-

rechnet mit dem prozentualen Anteil in der Gesamtgewichtung, in folgenden Kategorien:  

 

·  hervorragend    6 Punkte 

·  hoch     5 Punkte 

·  überdurchschnittlich   4 Punkte 

·  zufriedenstellend   3 Punkte 

·  genügend    2 Punkte 

·  deutlich verbesserungsbedürftig 1 Punkt 

·  den Ansprüchen nicht genügend 0 Punkte 

 

Die so errechneten Punkte werden mit dem prozentualen Anteil in der Gewichtung verrech-

net. Daraus ergibt sich das wirtschaftlichste Angebot.  

 

Prüfkriterium „Grundstückskaufpreis“ 

Bezogen auf das Prüfkriterium „Grundstückskaufpreis“ erfolgt die Bewertung nach einem 

Punktsystem von 0 bis maximal 6 je nach Höhe des Gebots für das jeweilige Los; in einem 

zweiten Schritt verrechnet mit dem prozentualen Anteil in der Gesamtgewichtung. Das erwar-

tete Mindest-Kaufpreisgebot beträgt 3,9 Mio. Euro (netto) über die gesamte zum Verkauf 

angebotene Fläche. Das Mindestangebot beträgt für 

Los 1 - 1.250.000 € 

Los 2 - 1.010.000 € 

Los 3 -    740.000 € 

Los 4 -    900.000 € 

Ein geringeres Angebot führt zum Ausschluss des Bieters vom Bieterverfahren. 
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Prüfkriterium „Kostenübernahme (Nebenkosten und Infrastrukturmaßnahmen)“ 

Bezogen auf das Prüfkriterium „Kostenübernahme (Nebenkosten und Infrastrukturmaßnah-

men)“ erfolgt die Bewertung für die Unterkriterien „Nebenkosten“ und „Kosten Infrastruk-

turmaßnahmen“ jeweils nach einem Punktsystem von 0 bis maximal 6 je nach Höhe des Ge-

bots für das jeweilige Los; in einem zweiten Schritt verrechnet mit dem prozentualen Anteil 

in der Gesamtgewichtung. Das erwartete Mindest-Nebenkostengebot beträgt 3,3 Mio. Euro 

(netto) über die gesamte zum Verkauf angebotene Fläche. Das Mindestangebot beträgt für 

Los 1 - 1.060.000 € 

Los 2 -   860.000 € 

Los 3 -   630.000 € 

Los 4 -   760.000 € 

Ein geringeres Angebot führt zum Ausschluss des Bieters vom Bieterverfahren. 

 

Der jeweils als vorläufige Bezugsgröße genannte Betrag i.H.v. insgesamt 3,3 Mio. € versteht 

sich als Netto-Betrag. Die Nebenkosten sowie die Kosten für Infrastrukturmaßnahmen werden 

derzeit auf voraussichtlich ca. 3,3 Mio. Euro (netto) insgesamt geschätzt. Das erwartete Min-

dest-Nebenkostengebot beträgt daher aus derzeitiger Sicht ebenfalls voraussichtlich ca. 3,3 

Mio. Euro (netto) insgesamt. Der betreffende pauschalierte Nebenkosten-Betrag ist derzeit 

allerdings noch nicht abschließend bezifferbar; er wird in Stufe 2 des Vergabeverfahrens kon-

kretisiert werden. Die o.g. vorläufige Bezugsgröße von derzeit 3,3 Mio. Euro (netto) wird 

dann ggf. entsprechend angepasst. Entsprechend wird sich im Rahmen der ggf. erfolgenden 

Anpassung auch das erwartete Mindest-Nebenkostengebot ändern. 

 

Prüfkriterium „Betreiberkonzept“  

Bezogen auf das Prüfkriterium „Betreiberkonzept“ erfolgt die Bewertung nach einem Punkt-

system, in einem zweiten Schritt verrechnet mit dem prozentualen Anteil in der Gesamtge-

wichtung, in folgenden Kategorien: 

 

·  Die Haupt- und Nebennutzungen werden  

von dem Bewerber/ der Bewerbergemeinschaft selbst betrieben:  15 Punkte 

·  Für die Haupt- und Nebennutzung ist ein Dritter als  

Betreiber verbindlich vorgesehen, der verbindlich benannt wird:  15 Punkte 



Exposé zur Veräußerung der Liegenschaft Theaterplatz Norderney (Bereich Haus der Insel) 36 

·  Die Hauptnutzung wird vom Bewerber / der Bewerbergemeinschaft  

selbst betrieben oder es ist ein Dritter als Betreiber verbindlich  

vorgesehen der verbindlich benannt wird, für die Nebennutzung  

ist ein Dritter als Betreiber vorgesehen, der noch nicht verbindlich 

benannt werden kann:       10 Punkte 

·  Für die Hauptnutzung sowie die Nebennutzungen ist ein Dritter  

als Betreiber vorgesehen, der noch nicht benannt werden kann:  5 Punkte 

·  Die Haupt- und Nebennutzungen  

sollen vermarktet werden:       0 Punkte 

 

Information  

Nach Auswertung der letzten Angebote anhand der Zuschlagskriterien wird die Wirtschafts-

betriebe Norderney GmbH die nicht berücksichtigten Bieter über den Namen des für den Zu-

schlag vorgesehenen Bieters und den Grund für die Nichtberücksichtigung ihres jeweiligen 

Angebotes informieren. 

 

Zuschlagsvorbehalte 

Der Zuschlag steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Gremien der Wirtschaftsbetrie-

be Norderney GmbH.  

 

Der Zuschlag erfolgt an den erfolgreichen Bieter/ die erfolgreiche Bietergemeinschaft bzw. 

mehrere Bieter / Bietergemeinschaften. 

Beabsichtigt ein Bieter oder eine Bietergemeinschaft, nicht selbst Vertragspartner der Verkäu-

ferin zu werden (Ankauf oder Übertrag der Grundstücke unmittelbar durch eine noch zu 

gründende oder zu erwerbende Projektgesellschaft), so ist dies nur zulässig, wenn die Pro-

jektgesellschaft vor Zuschlagserteilung gegründet bzw. erworben wurde. Darüber hinaus muss 

der Verkäuferin rechtzeitig vor Zuschlagserteilung nachgewiesen werden, dass die Projektge-

sellschaft ausschließlich aus sämtlichen Mietgliedern der Bietergemeinschaft bzw. dem Bie-

ter als Gesellschafter besteht. 

 

Die Wirtschaftsbetriebe Norderney GmbH behält sich vor, von einer Zuschlagserteilung für 

ein Los abzusehen, wenn kein wirtschaftlich annehmbares Angebot vorliegt. Die Wirtschafts-
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betriebe Norderney GmbH behält sich weiter vor, von einer Zuschlagserteilung für alle oder 

auch einzelne Lose abzusehen, wenn nicht für alle Lose wirtschaftlich annehmbare Angebote 

vorliegen.   

 

Nachrücker 

Sollte – egal aus welchen rechtlichen oder tatsächlichen Gründen, die aus dem Verantwor-

tungsbereich des/der für den Zuschlag ausgewählten Bieters/Bietergemeinschaft stammen – 

mit diesem/dieser der notarielle Kaufvertrag und der Städtebauliche Vertrag nicht abgeschlos-

sen werden können, behält sich die Verkäuferin vor, mit dem/der nachrangigen Bie-

ter/Bietergemeinschaft nach Angebotswertung den Kaufvertrag /den Städtebaulichen Vertrag 

– sofern kein Aufhebungsgrund vorliegt – zu schließen. Dies gilt nur unter der Voraussetzung, 

dass der/die nachrangige Bieter/ Bietergemeinschaft sein/ihr ursprünglich letztes Angebot 

erneuert. 

 

4.6 Weiteres Verfahren nach Zuschlagsentscheidung  

Nach Zuschlag werden die Grundstücke durch Annahme der notariell beglaubigten Angebote 

an den/die erfolgreichen Bieter/die erfolgreiche Bietergemeinschaft veräußert. Zugleich 

kommt der Städtebauliche Vertrag zustande, der von der Stadt Norderney angenommen wer-

den wird. 

 

Die Stadt Norderney unterstützt – wie oben bereits dargestellt – das Projekt. Sie wird einen 

Bebauungsplan aufstellen. Dabei wird nochmals darauf hingewiesen, dass die Entscheidungen 

über die Aufstellung der Bauleitpläne und über deren Inhalt der kommunalen Planungshoheit 

unterliegen und dass die Stadt Norderney nach § 1 Abs. 7 BauGB die öffentlichen und priva-

ten Interessen gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen hat. 

 

5. Vertragliche Bedingungen 

Die im Teilnahmewettbewerb ausgewählten Bewerber erhalten bereits mit der Aufforderung 

zur Abgabe des letzten Angebotes (Stufe 3) den Entwurf des Grundstückskaufvertrages sowie 

des Städtebaulichen Vertrages. Die Vertragsentwürfe bilden die Grundlage für die folgenden 

Verhandlungen. Sie sind in ihren Eckpunkten unverhandelbar. 
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In dem mit der Wirtschaftsbetriebe Norderney GmbH abzuschließenden Kaufvertrag werden 

neben Regelungen zur Kaufpreisfälligkeit auch zivilrechtliche Nutzungsbeschränkungen und 

deren Sicherung über Dienstbarkeiten geregelt werden. Eine mit Rücktrittsrechten gesicherte 

Bauverpflichtung wird aufgenommen werden. Auch wird der Vertrag die üblichen Gewähr-

leistungsausschlüsse enthalten.  

 

In dem Städtebaulichen Vertrag werden Regelungen zur ggf. notwendigen Anpassung des 

Planungsrechts, zur Gestaltung und Nutzung der Gebäude, zur Begrenzung bestimmter Nut-

zungen sowie zum gemeinsamen Umgang mit Rechtsmitteln Dritter gegen den Bebauungs-

plan und/oder die auf dessen Grundlage erteilten Genehmigungen aufgenommen werden. Fer-

ner ist die Verpflichtung zur Übernahme von Planungskosten vorgesehen. Auch werden ver-

bindliche Fristen für Antragstellung, Errichtung und Inbetriebnahme des projektierten Objekts 

festgeschrieben und mit Vertragsstrafen belegt sowie mit Rücktrittsrechten sanktioniert wer-

den.  

 

6. Hinweise 

Verfahrenssprache 

Die Verfahrenssprache ist Deutsch. 

 

Vergütung 

Kosten für die Ausarbeitungen der Angebote sowie für die Teilnahme an Verhandlungen 

werden nicht erstattet. 

 

7. Ansprechpartner 

Stadt Norderney  
 
Herr Frank Ulrichs 
Am Kurplatz 3 
26548 Norderney 
 

8. Weitere Informationen und Unterlagen, Anlagen 

Folgende Informationen und Unterlagen sind dem Exposé beigefügt: 
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I.  Anlagen: 

Anlage 1: Übersichtsplan zur Losaufteilung im Dateiformat pdf  und dxf 

Anlage 2: Übersicht Kostenansatz Nebenkosten / Infrastrukturmaßnahmen 

Anlage 3: Photographische Bestandaufnahme Bereich Kurtheater 

 

 

II. Unterlagen des Teilnahmeantrages: 

1. Teilnahmeantrag des Bewerbers bzw. der Bewerbergemeinschaft   

(Formblatt TA 1)  

2. Verzeichnis der einzureichenden Unterlagen   

(Formblatt TA 2)  

3. Angaben zum Bewerber  

(Formblatt TA 3)  

4. Erklärung der Bewerbergemeinschaft   

(Formblatt TA 4)  

5. Erklärung des Bewerbers bzw. der Bewerbergemeinschaft zum Nichtvor-

liegen von Ausschlussgründen gem. § 8 Nr. 5 Abs. 1 Buchstabe a) bis Buch-

stabe f) VOB/A   

(Formblatt TA 5)  

6. Erklärung zu den Umsätzen der letzten 3 Geschäftsjahre   

(Formblatt TA 6)  

7. Verpflichtungserklärung von eingebundenen Drittunternehmen   

(Formblatt TA 7)  

8. Referenzen über vergleichbare Projekte   

(Formblatt TA 8)   

9. Adressaufkleber  

(Formblatt TA 9)  
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I. Anlagen: 

 

Anlage 1: Übersichtsplan zur Losaufteilung 

 

 
Lageplan M.1:1.000
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Anlage 2: Übersicht Kostenansatz Nebenkosten / Infrastrukturmaßnahmen 

 
Verlegung Versordungsleitungen u. Trafostation Bereich Theaterplatz / HDI 200.000 €
Abrisskosten HDI, Haus Lennermann, Theaterfoyer 582.000 €
Neubau Theaterfoyer 960.000 €
Freianlagen Theaterplatz 550.000 €
Freianlagen Kreuzung Herrenpfad / Gartenstraße 220.000 €
Freianlagen Adolfsreihe 175.000 €
Sanierung Janusstraße, Abschnitt Gartenstraße, Straße Am Kurtheater 575.000 €
Einrichtung sonstiger Ersatzräumlichkeiten 38.000 €
Nebenkosten / Infrastrukturmaßnahmen (netto) 3.300.000 €
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Anlage 3: Photographische Bestandaufnahme Bereich Kurtheater  

 

 
Luftbild Kurplatz, Bereich Kurtheater / Haus der Insel 2010 (Foto: Horst Wirdemann, Norderney) 
 

 
Luftbild Bereich Kurtheater / Haus der Insel 2010 (Foto: Horst Wirdemann, Norderney) 
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Kurplatz und Conversationshaus 
 

 
Adolfsreihe 
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Kreuzung Bäckerstraße, Herrenpfad, Gartenstraße 
 

 
Gartenstraße 
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Kurtheater mit Foyeranbau 
 

 
Blickrichtung Kurplatz und Conversationshaus 


